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Unterschied der weder der Objekt noch der Subjektwelt inden 1ST Damıt
stehen WI1I eı1ım Zielkapitel

Vorweg Bıld und Sprache Keın spezielles Bıld Problem 1SE die Frage der Bedeu-
L(uNng, und Versuche 5Syntax VOo.  - Bildern iindet abenteuerlich. Es veht ber-
haupt nıcht Biılder, sondern ıhr Bildsein: Bildlichkeıit, Beispiel] Kaıser-
bılds auf Munze. Problem 1ST hıer die Ahnlichkeit. FEın unscharier Begriff der
nach Angabe Hınsıcht ruft), 1L1UI für nachahmende Kunst verwenıtı  a und dort
untauglichfür die asymmetrische Abbild-Relatıon. Zudem das Passfoto nıcht ıJe-
rnand 1LLITE Ahnlichen, sondern miıch. In welchem Verhältnıs (2 VOo.  - 1LE ZU Bild? Hıer
hılft aller Untrennbarkeit die Unterscheidung VOo.  - Bildträger (hıcture) und Bildge-
halt image) Der Unterschied 1ST vedanklıch (doch keineswegs blofß vedacht) kategorı1al
tunktional doch olt nıcht blofß für Biılder sondern für jegliches, das C1I1LC Funktion hat
Hınzu kommen 111055 (3 die e1konıische Dıifferenz die Dıiıfferenz VOo.  - Bıld und Abgebil-
deten \Wıe ber 1es VOozxI dem Hintergrund der urgıerten Identität? prazısıecrt y1C (4 als
e1ikonıische Negatıon „Das Bıld 1SE verade und I1 das nıcht WAS abbildet“ 123)
Und 1es olt iınnerbildlich nıcht verwechseln MIi1C dem außeren Bezug des Biıldes ZU.

dargestellten Sejenden an/ın siıch das übrigens VOozxI {CI1LI1CI Darstellung keın Dargestelltes
1St); W veht nıcht Referenz Darın lıegt der Idealismus der Biılder ıhr Kıgen-
recht und Eigenstand vegenüber der Realıtät S1e deren Ab(ge)bild(et)sein
A4SSs y1C blofß ıhr Abklatsch odurch ber 5 haben WI1I überhaupt MI1 Bildern

tun” Durch die (An )Erkenntnis ıhrer Als Struktur DiIe C1eNEL natürlich allem und
kann allem thematısıert werden arbeıtet das spezifısch bıldhafte Als rel Stuten
heraus A} Abbildfunktion In der e1konıischen Negatıon 1SE C111 Bıld nıcht blo{fß nıcht C111

Gegenstand sondern uch dieses Nıcht eın nıcht als Eigenschaft {C1I1LCL. y(}11-

ern dank Charakterisierung dıe be1 Mımesıs und Sımulation unterbleıibt) Verwels-
tunktion Bilder WIC Zeichen VCI WO1LSCIL Da alles Zeichen werden kann können alle Bıl-
der Zeichen C111 ber nıcht alle Zeichen sind Biılder Hıer sıch C111 Doppelrichtung

Als Zeichen cstehen für (u uch für sıch celbst aufgrund der abstrakten
sem10otischen Negatıon), Biılder sınd Biılder VOo.  - (aufgrund der konkreten e1kon1-
schen Negatıon) C) ONntext Zeichen bılden Strukturen 5Systeme; die Bildımmanenz
„schneıidet das Bıld prinzıpiell 4Ab VOo.  - der konturierenden Wirklichkeit (136
durch den Rahmen) ber uch Biılder bedürten des Kontextes; 1ST ausschlagge-
bend für die Erkenntnis des Bıildes als csolchen (was wıederum für alles o1lt); VOozxI allem

iıhrerselts Kontexte her Be1 Bildern der Kunststellen 5 1C verade dank ıhrer renzen
wırd das vefeiert für jedes Bıld (nur sind Kıpp und Vexjerbilder IHNOS-
lıch) Schlieflich (5 1ST nach den Kap ZUF Sınnlogik der Bilder VO der Erkenntnis-
theorıe die Rede, die ıhrem (Jrt zwıschen Dingwelt und Erkenntniswelt entspricht \r
kommen 1115 Spiel nıcht blofß als Subjekte, sondern als Wesen MIi1C Einbildungskraft

esumee und Ausblick „Das wichtigste Resultat der Theorıie der Bildlichkeit besteht
zunächst Nachweiıs der Konzeptionalıtät des Biıldes 148) Die Immanenz der e1kon1-
schen Negatıon schliefßit C1I1LC blofß vegenständlıche Auffassung des Biıldes ALUS Viele Bere1-
che der Philosophie werden vestreift Auf ‚W O1 Wegrichtungen Weıterentwicklung
kommt sprechen eınmal die Asthetik uch WCCI1I1 siıch ALUS dem Bildbegriff alleın
keine Kunsttheorie entwickeln lässt Sodann die Frage der RKeprasentation Zur ede VO:  -

Aktivität und Passıyıtät diesem Geschehen wuüurde ıch 11 auf das Medium
als nıcht eiınmal drıtte, sondern Aktionsart VOo.  - Freiheit (nach Lauth) Und ber
die Interessen des erft hınaus könnte der Ansatz uch theologısch truchtbar vemacht
werden nıcht blofß für ftundamental lıturgische Überlegungen SPLETT

ÄLLMAN ARK / WINRIGHT 1ORBIAS After The Smoke Clears The Just War TIradı-
UuCcnNn and Post War Justice Maryknoll Orbıs Books 7010 70 ISBN 4/S 5
X55“

Ne1t SIILLS CL Jahren beschäftigen sıch vermehrt verschiedene Forschungsrichtungen MIi1C
der e1It nach dem tormellen nde der Feindseligkeiten S1e hab dabe1 C1I1LC Reihe VOo.  -

Aufgaben Regelungen und Ma{finahmen untersucht die USAaMMECNSCHOIMIMIM:! das LIAN

DOSL bellum, das Recht bzw die Gerechtigkeıit nach dem Krıeg darstellen csollen Das
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Unterschied, der weder in der Objekt- noch in der Subjektwelt zu fi nden ist. Damit 
stehen wir beim Zielkapitel.

Vorweg zu Bild und Sprache: Kein spezielles Bild-Problem ist die Frage der Bedeu-
tung, und Versuche zu einer Syntax von Bildern fi ndet A. abenteuerlich. Es geht über-
haupt nicht um Bilder, sondern um ihr Bildsein: Bildlichkeit, am Beispiel eines Kaiser-
bilds auf einer Münze. – Problem 1 ist hier die Ähnlichkeit. Ein unscharfer Begriff (der 
nach Angabe einer Hinsicht ruft), nur für nachahmende Kunst verwendbar und dort 
untauglich für die asymmetrische Abbild-Relation. Zudem zeigt das Passfoto nicht je-
mand mir Ähnlichen, sondern mich. In welchem Verhältnis (2.) von mir zum Bild? Hier 
hilft – in aller Untrennbarkeit – die Unterscheidung von Bildträger (picture) und Bildge-
halt (image). Der Unterschied ist gedanklich (doch keineswegs bloß gedacht): kategorial, 
funktional; doch gilt er nicht bloß für Bilder, sondern für jegliches, das eine Funktion hat. 
Hinzu kommen muss (3.) die eikonische Diffe renz: die Differenz von Bild und Abgebil-
deten. Wie aber dies vor dem Hintergrund der urgierten Identität? A. präzisiert sie (4.) als 
eikonische Negation: „Das Bild ist gerade und genau das nicht, was es abbildet“ (123). 
Und dies gilt innerbildlich, nicht zu verwechseln mit dem äußeren Bezug des Bildes zum 
dargestellten Seienden an/in sich (das übrigens vor seiner Darstellung kein Dargestelltes 
ist); es geht nicht um Referenz. Darin liegt der Idealismus der Bilder – sowie ihr Eigen-
recht und Eigenstand gegenüber der Realität: Sie erzeugen deren Ab(ge) bild(et) sein, statt 
dass sie bloß ihr Abklatsch wären. – Wodurch aber (5.) haben wir überhaupt mit Bildern 
zu tun? Durch die (An-)Erkenntnis ihrer Als-Struktur. Die eignet natürlich allem und 
kann an allem thematisiert werden. A. arbeitet das spezifi sch bildhafte Als in drei Stufen 
heraus: a) Abbildfunktion: In der eikonischen Negation ist ein Bild nicht bloß nicht sein 
Gegenstand, sondern es zeigt auch dieses Nicht-Sein, nicht als Eigenschaft seiner, son-
dern dank Charakterisierung (die bei Mimesis und Simulation unterbleibt). b) Verweis-
funktion: Bilder wie Zeichen verweisen. Da alles Zeichen werden kann, können alle Bil-
der Zeichen sein, aber nicht alle Zeichen sind Bilder. Hier zeigt sich eine Doppelrichtung 
im Als: Zeichen stehen für etwas (u. U. auch für sich selbst – aufgrund der abstrakten 
semiotischen Negation), Bilder sind Bilder von etwas (aufgrund der konkreten eikoni-
schen Negation). c) Kontext: Zeichen bilden Strukturen, Systeme; die Bildimmanenz 
„schneidet das Bild prinzipiell ab von der konturierenden Wirklichkeit“ (136 – z. B. 
durch den Rahmen). Aber auch Bilder bedürfen des Kontextes; er ist sogar ausschlagge-
bend für die Erkenntnis des Bildes als solchen (was wiederum für alles gilt); vor allem 
stellen sie – gerade dank ihrer Grenzen – ihrerseits Kontexte her. Bei Bildern der Kunst 
wird das gefeiert; A. vertritt es für jedes Bild (nur so sind Kipp- und Vexierbilder mög-
lich). – Schließlich (5.) ist, nach den Kap. zur Sinnlogik der Bilder, von der Erkenntnis-
theorie die Rede, die ihrem Ort zwischen Dingwelt und Erkenntniswelt entspricht. Wir 
kommen ins Spiel, nicht bloß als Subjekte, sondern als Wesen mit Einbildungskraft.

Resümee und Ausblick: „Das wichtigste Resultat der Theorie der Bildlichkeit besteht 
zunächst im Nachweis der Konzeptionalität des Bildes“ (148). Die Immanenz der eikoni-
schen Negation schließt eine bloß gegenständliche Auffassung des Bildes aus. Viele Berei-
che der Philosophie werden gestreift. Auf zwei Wegrichtungen einer Weiterentwicklung 
kommt A. zu sprechen: einmal die Ästhetik, auch wenn sich aus dem Bildbegriff allein 
keine Kunsttheorie entwickeln lässt. Sodann die Frage der Repräsentation. Zur Rede von 
Aktivität und Passivität in diesem Geschehen würde ich gerne auf das Medium verweisen, 
als nicht einmal dritte, sondern erste Aktionsart von Freiheit (nach R. Lauth). Und über 
die Interessen des Verf.s hinaus könnte der Ansatz auch theolo gisch fruchtbar gemacht 
werden – nicht bloß für fundamental-liturgische Überlegungen. J. Splett

Allman, Mark J. / Winright, Tobias L., After The Smoke Clears. The Just War Tradi-
tion and Post War Justice. Maryknoll: Orbis Books 2010. 220 S., ISBN 978-1-57075-
859-1.

Seit einigen Jahren beschäftigen sich vermehrt verschiedene Forschungsrichtungen mit 
der Zeit nach dem formellen Ende der Feindseligkeiten. Sie haben dabei eine Reihe von 
Aufgaben, Regelungen und Maßnahmen untersucht, die zusammengenommen das ius 
post bellum, das Recht bzw. die Gerechtigkeit nach dem Krieg darstellen sollen. Das 
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vorliegende Buch ı1ST 11U. C1I1LC der ersten Auseinandersetzungen 1 Monographieform.
Der Anspruch der utoren besteht dabe1 WEILLSCI darın, C111 UÜbersicht ber die bıshe-
I1L95C Debatte 1efern der LICUC Gegenstände bzw. Prinzipien vorzustellen. Lhr AÄAn-
spruch zielt vielmehr auf C111 umfTassende, systematisch INtEFIEFTE und dezidiert chrıist-
ıch fundıierte Konzeption des LAN DOSL bellum

Aus dem christlichen Gebot der Nächstenliebe wırd das für die Theorıie des verechten
Krıeges zentrale Friedenstelos abgeleitet das als leıtender \Wert alle rel Teıle der heo-
11C durchzieht die NOTUSCN Aufgaben ıdentihzıiert die Rechtfertigung der A-

Prinzıpien anleıitet DiIe Attraktiıon besteht darın ALUS der üblıchen blofßen
Ansammlung des Sınnvollen und Wünschbaren des polıtisch UOpportunen und Fr-
reic  aren C111 kohärentes Gebilde schaffen, das zud em der Lage 1ST, Miıttel und
Wege der Realısierung aufzuzeigen. och der naheliegenden Vermutung, A4SSs
dieses 1e] 1L1UI durch theoretische Reduktion und Zurückhaltung erreichen 11ST, VC1I-

treten die utoren NOormalıvyven und iınhaltlıchen Maxımalısmus.
In den ersten beiden Kap zeichnen die utoren orob die Entwicklung der Theorıie

des gerechten Krıeges der Konzeption des LIAN DOSL bellum nach Da das Hauptin-
teresse der utoren der christlichen Tradıtıon olt werden dıe wichtigsten aAd hbellum-
und hello Prinzıiıpien yröfßtenteils der Interpretation theologıischer utoren PFa-

Systematisch sind dabe1 VOozxI allem ‚W O1 Punkte Vo Bedeutung Erstens argument(16-
IC  H die utoren dafür dıe Theorıe des verechten Krıeges nıcht LLUI das LIAN DOSL heli-
[um, sondern uch C111 LIAN NTE bellum, das sıch MIi1C der Konfliıktprävention befasst,

Dabe stellt sıch jedoch die Frage, ob 111a  H wıirklich für jedefür siıch {;1111Il-

volle Tätigkeit C111 SISCILCS Regelwerk errichten II1LUSS, ennn verwandte Überlegungen
wurden tradıtıionell ı das aAd hbellum--Prinzıp der ultıma YAtiO eingebettet, das velegent-
ıch YALIO Prinzıp der aktıven Friedenssuche ZUSESDILZT worden 1ST Der
Z W e1ife Punkt betrifft die Auszeichnung des aAd bellum Prinzıps der rechten Absıcht als
Leıtprinzıp, das als Ausrichtung aut verechten und cstabılen Frieden verstan-
den wırd DiIie rechte Absıcht col]] damıt den verechten Grund als Leıtprinzıp der heo-
11C des gerechten Krıeges der für die utoren restauratıyem Mıiınımalismus
und Kurzsichtigkeit Anlass oibt Lhr Friede 111U55 eshalb möglıchst dick konzeptualı-

werden S1e betonen nıcht die Gerechtigkeıit sondern die Dauerhaftigkeit des Frie-
ens und verstehen die augustinısche Formel der tranguilitas Ordınıs als diejenıge Ord-
ILULLZ der alle Konfliktursachen beseitigt sind und colche csoz1alen ökonomischen
und polıtischen Bedingungen herrschen die allen Entwicklungschancen und
C111 sinnvolles Leben ermöglıchen

Miıthilfe dieser Zielvorstellung untersuchen die utoren 1C1I Aufgabenbereiche des
LAn DOSL bellum Im ersten Aufgabenbereich undeln dıe ert SIILLSC DOST bellum Konse-
QUECHZEIN ALUS dem aAd bellum Prinzıp des gerechten Grundes Dessen Ausstrahlung oibt

e1l der Nachkonfliktaufgaben VOL. WIC die Sıcherung derjeniıgen Rechte,
deren Verletzung ZU. Krıeg Anlass vaben Andererseıts wırd adurch uch DOSL bellum
die wıillkürliche Einführung der unerlaubter Kriegsziele verhindert DiIe uUutO-
IC  H vehen jedoch cehr PISOIOS VOL. WCCI1I1 5 1C VOo.  - Verpflichtung ZuUuUrFr Zielerre1-
chung ausgehen die „regardless of the COST (88) ertüllen velte och C111 verecht-
fertigter Krıeg wırd nıcht schon adurch ungerecht A4SSs dıe allgemeinen Kriegsziele
nıcht der nıcht völlıg erreicht werden Das Scheitern kann kontingente Gruüunde haben
Das Verfolgen des Maxımums könnte dıe Feindseligkeiten verlängern und da-
durch unverhältnısmäfßig werden DiIie Zielverfolgung ungeachtet der Kosten 1ST MI1
dem DOSL bellum Prinzıp der Proportionalıtät nıcht vereinbar

DiIie utoren rheben Einwände die These der durchgängigen NOrmatıyen Ab-
hängıigkeıt der Theorı1e des gerechten Krıeges VOo. Prinzıp des gerechten
Grundes S1e erachten die Konsequenz A4SSs C111 ungerechtfertigter Krıeg nıcht verecht
veführt und verecht abgeschlossen werden kann als puristisch weltfremd und
Grundeedesaströs (Gegen die Weltfremdheit die ert darauf A4SSs
die eıisten Anwendungskontexte der Prinzıpien nıcht eindeutiger Natur C111 werden
Und den Purıismus machen y1C NOrmatlıven Gradualismus cstark SO wırd die
Kriegführung AMAFT eher als mehr der WEILSCI verecht beurteilt doch LIAN aAd bellum
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vorliegende Buch ist nun eine der ersten Auseinandersetzungen in Monographieform. 
Der Anspruch der Autoren besteht dabei weniger darin, eine Übersicht über die bishe-
rige Debatte zu liefern oder neue Gegenstände bzw. Prinzipien vorzustellen. Ihr An-
spruch zielt vielmehr auf eine umfassende, systematisch integrierte und dezidiert christ-
lich fundierte Konzeption des ius post bellum.

Aus dem christlichen Gebot der Nächstenliebe wird das für die Theorie des gerechten 
Krieges zentrale Friedenstelos abgeleitet, das als leitender Wert alle drei Teile der Theo-
rie durchzieht, die nötigen Aufgaben identifi ziert sowie die Rechtfertigung der norma-
tiven Prinzipien anleitet. Die Attraktion besteht darin, aus der sonst üblichen bloßen 
Ansammlung des Sinnvollen und Wünschbaren, des politisch Opportunen und Er-
reichbaren ein kohärentes Gebilde zu schaffen, das zudem in der Lage ist, Mittel und 
Wege der Realisierung aufzuzeigen. Doch entgegen der naheliegenden Vermutung, dass 
dieses Ziel nur durch theoretische Reduktion und Zurückhaltung zu erreichen ist, ver-
treten die Autoren einen normativen und inhaltlichen Maximalismus.

In den ersten beiden Kap. zeichnen die Autoren grob die Entwicklung der Theorie 
des gerechten Krieges sowie der Konzeption des ius post bellum nach. Da das Hauptin-
teresse der Autoren der christlichen Tradition gilt, werden die wichtigsten ad bellum- 
und in bello-Prinzipien größtenteils in der Interpretation theologischer Autoren prä-
sentiert.

Systematisch sind dabei vor allem zwei Punkte von Bedeutung. Erstens argumentie-
ren die Autoren dafür, die Theorie des gerechten Krieges nicht nur um das ius post bel-
lum, sondern auch um ein ius ante bellum, das sich mit der Konfl iktprävention befasst, 
zu erweitern. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob man wirklich für jede für sich sinn-
volle Tätigkeit ein eigenes Regelwerk errichten muss; denn verwandte Überlegungen 
wurden traditionell in das ad bellum-Prinzip der ultima ratio eingebettet, das gelegent-
lich zu einem prima ratio-Prinzip der aktiven Friedenssuche zugespitzt worden ist. Der 
zweite Punkt betrifft die Auszeichnung des ad bellum-Prinzips der rechten Absicht als 
Leitprinzip, das als stete Ausrichtung auf einen gerechten und stabilen Frieden verstan-
den wird. Die rechte Absicht soll damit den gerechten Grund als Leitprinzip der Theo-
rie des gerechten Krieges ersetzen, der für die Autoren zu restaurativem Minimalismus 
und Kurzsichtigkeit Anlass gibt. Ihr Friede muss deshalb möglichst dick konzeptuali-
siert werden. Sie betonen nicht die Gerechtigkeit, sondern die Dauerhaftigkeit des Frie-
dens und verstehen die augustinische Formel der tranquilitas ordinis als diejenige Ord-
nung, in der alle Konfl iktursachen beseitigt sind und solche sozialen, ökonomischen 
und politischen Bedingungen herrschen, die allen günstige Entwicklungschancen und 
ein sinnvolles Leben ermöglichen.

Mithilfe dieser Zielvorstellung untersuchen die Autoren vier Aufgabenbereiche des 
ius post bellum. Im ersten Aufgabenbereich bündeln die Verf. einige post bellum-Konse-
quenzen aus dem ad bellum-Prinzip des gerechten Grundes. Dessen Ausstrahlung gibt 
einen Teil der Nachkonfl iktaufgaben vor, wie z. B. die Sicherung derjenigen Rechte, 
deren Verletzung zum Krieg Anlass gaben. Andererseits wird dadurch auch post bellum 
die willkürliche Einführung neuer oder unerlaubter Kriegsziele verhindert. Die Auto-
ren gehen jedoch sehr rigoros vor, wenn sie sogar von einer Verpfl ichtung zur Zielerrei-
chung ausgehen, die es „regardless of the cost“ (88) zu erfüllen gelte. Doch ein gerecht-
fertigter Krieg wird nicht schon dadurch ungerecht, dass die allgemeinen Kriegsziele 
nicht oder nicht völlig erreicht werden. Das Scheitern kann kontingente Gründe haben. 
Das Verfolgen des Maximums könnte sogar die Feindseligkeiten verlängern und da-
durch unverhältnismäßig werden. Die Zielverfolgung ungeachtet der Kosten ist mit 
dem post bellum-Prinzip der Proportionalität nicht vereinbar. 

Die Autoren erheben Einwände gegen die These der durchgängigen normativen Ab-
hängigkeit der gesamten Theorie des gerechten Krieges vom Prinzip des gerechten 
Grundes. Sie erachten die Konsequenz, dass ein ungerechtfertigter Krieg nicht gerecht 
geführt und gerecht abgeschlossen werden kann, als zu puristisch, weltfremd und im 
Grunde genommen desaströs. Gegen die Weltfremdheit verweisen die Verf. darauf, dass 
die meisten Anwendungskontexte der Prinzipien nicht eindeutiger Natur sein werden. 
Und gegen den Purismus machen sie einen normativen Gradualismus stark. So wird die 
Kriegführung zwar eher als mehr oder weniger gerecht beurteilt, doch im ius ad bellum 
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oibt LLUI den Unterschied VOo.  - verechtfertigten und ungerechtfertigten Entscheidun-
IL, Ausschlaggebend 1St. jedoch, A4SSs beide Argumente nıcht belegen können, A4SSs dıe
nOormatıve Abhängigkeıt VO verechten Grund nıcht besteht. Um diese widerlegen,
musste I1la  H sıch mıiıt der Ausstrahlung des verechten Grundes beschäftigen SOWI1e dıe
Krıitik Theorem der moralıschen Gileichheit der Kombattanten zurückweısen, W A

die utoren jedoch nırgends Cu.  5 Vielmehr unterstellen verade S1e ce]lhst die Abhängig-
keıt, WCCI1I1 S1e Recht ausführen, A4SSs ad bellum-Ungerechtigkeiten vrößeren DOSL
bellum-Verpflichtungen führen. Es 1St. WTr Strcngenıcht unmöglıch, ber
höchst unwahrscheinlich, A4SSs eın ungerechter Sıeger DOSL bellum aut dıe ewınne VC1I-

zıchtet, dıe ıhn allererst ZU. ungerechtfertigten Angriff veführt haben.
Dıie Versöhnung der Kriıegsgegner 1St. die 7zweıte notwendige Bedingung für eınen

dauerhaften Frieden. Darunter verstehen die ert. die Einstellungsänderungen VOo.  -

kriegsbedingtem Hass und Feindseligkeit ZuUuUrFr Stufenfolge Vo vegenseıltiger Toleranz,
vütlicher Indıfferenz, Respekt und letztlich Freundschafrt. Versöhnung col]] die M Og-
ıchkeıit eıner friediertigen Beziehung der Kriegsgegner wıederherstellen. Daftfür 1-
scheiden dıe utoren anhand e1nes theologıischen Vergebungsmodells cechs Bestand-
telle: basale vertrauensbildende Mafsnahmen, Schuldanerkennung, Entschuldigung und
Bedauern, Bestrafung, Vergebung SOWl1e instıtutionelle Begnadıgung.

Dıie Darstellung der Bestandteile folgt vornehmlich dem transıtional justice-Ansatz,
dem W zumeılst elıne innergesellschaftlıche Aussöhnung nach Bürgerkriegen der
autorıtiären Regımen veht. Da der Bezug Kriegshandlungen und zwıischenstaatlı-
chen Konflikten dabe1 nebensächlich 1St, bleibt die Übertragbarkeit des Modells klä-
rungsbedürtftig. Das theologische Vergebungsmodell sieht Zudern primär freiwillıge
einseltige Handlungen VOo.  - Eıinzelpersonen VO!  m Aus der Perspektive der Theorie des
verechten Krıeges 1St. ‚eedoch entscheidend, A4Sss ZU. eınen elıne Entschuldigung der
Vergebung als freiwillige verade nıcht VO der Gerechtigkeit verlangt werden kann. Es
1St. nıcht ungerecht, WL eın Opfer die Vergebung verweıgert. Zum anderen 1St.
ebenfalls nıcht ungerecht, A4SSs rühere Kriegspartejen zunächst nıcht mehr als eınen
distanzıert nıcht e Wa tsamen Umgang miıteinander haben wollen. Weıitergehende PO-
S1t1ve Einstellungen W1e Freundschaft können Vo der Gerechtigkeit nıcht verlangt
werden. Und celbst WOELLLIL, ware W nıcht möglıch, S1e direkt herbeizuführen, enn
colche Einstellungen sind typischerweıise eher Nebenefttekte anderer Entwicklungen.
Nımmt I1  b schliefslich den Vorschlag der utoren N:  ‚ A4SsSs die Kriegspartejen DOSL
bellum ZuUuUrFr Versöhnung verpflichtet sind und elıne Nıchterreichung bestraft werden
kann, annn ergäbe sıch AUS diesem Maxımalısmus e1ne außerst lange Nachkonflikt-
phase, e1ne Abhängigkeit VOo.  - eıner nıcht leiıtbaren Entwicklung SOWIl1e die vrofße Wahr-
scheinlichkeit ungerechter DOST bellum-Perioden. Mıt ıhrer Bevorzugung des Wunsch-
baren VOozr! dem (jerechten entfernen sıch die utoren VO den Vorstellungen e1ıner
Theorie des verechten Krıeges,

Im drıitten Aufgabenbereich der Bestrafung nehmen die utoren be] den Fragen der
Reparatıonen und der Verfolgung VOo.  - Kriegsverbrechen merkwürdigerweise verschıie-
ene Haltungen e1n. ährend Ersteres deutlich zukunftsorientiert betrachtet wiırd,
bleibt Letzteres vergangenheıitsorientiert. Bestrafung 1St. herkömmlicherweise der Be-
reich, 1n dem die Absıcht der Theorıie des verechten Krıeges, rechtliche Folgen dıe
ad-bellum-Gerechtigkeitsbestimmung anzuschliefßen, deutlichsten 1St. Ihrer AÄAn-
siıcht nach collten Reparatıonen als e1l des Versöhnungsprozesses verstanden werden
und e1ne strafende Diımensıion enthalten. Ihre primäre Zukunftsorjentierung betrıifft
uch das Bestrafungsmoment, das VOozxI allem als spezielle und venerelle Abschreckung
konzipiert wırd Eıne zusätzlıche Strafabgabe wırd dagegen Vo den utoren nıcht dis-
kutiert. Lediglich be] der Bestimmung der Reparationshöhe trıtt das cstratende Moment
1n den Vordergrund, da die utoren diese nıcht den entstandenen Schäden, sondern

Ärt und Schwere des ad ellum-Verbrechens 1116 S5S5CI1 wollen. Bezüglıch der Autbrin-
UL der Reparationen vertreftfen die utoren das Verantwortungsprinzip. Ö1e veben
diesem jedoch e1ne weıtere Bedeutung als üblıch, iınsotfern S1e elıne kollektive Verant-
wortlichkeit für möglıch halten. Dadurch sind S1e 1n der Lage, für e1ne Aufbringung
ber ındırekte Steuern der Handelserleichterungen argumentieren. Denn begrenzt
I1  b W1e Orend die Leistungen aut dıe direkten Entscheidungsbeteiligten, könnten
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gibt es nur den Unterschied von gerechtfertigten und ungerechtfertigten Entscheidun-
gen. Ausschlaggebend ist jedoch, dass beide Argumente nicht belegen können, dass die 
normative Abhängigkeit vom gerechten Grund nicht besteht. Um diese zu widerlegen, 
müsste man sich mit der Ausstrahlung des gerechten Grundes beschäftigen sowie die 
Kritik am Theorem der moralischen Gleichheit der Kombattanten zurückweisen, was 
die Autoren jedoch nirgends tun. Vielmehr unterstellen gerade sie selbst die Abhängig-
keit, wenn sie zu Recht ausführen, dass ad bellum-Ungerechtigkeiten zu größeren post 
bellum-Verpfl ichtungen führen. Es ist zwar streng genommen nicht unmöglich, aber 
höchst unwahrscheinlich, dass ein ungerechter Sieger post bellum auf die Gewinne ver-
zichtet, die ihn allererst zum ungerechtfertigten Angriff geführt haben. 

Die Versöhnung der Kriegsgegner ist die zweite notwendige Bedingung für einen 
dauerhaften Frieden. Darunter verstehen die Verf. die Einstellungsänderungen von 
kriegsbedingtem Hass und Feindseligkeit zur Stufenfolge von gegenseitiger Toleranz, 
gütlicher Indifferenz, Respekt und letztlich Freundschaft. Versöhnung soll die Mög-
lichkeit einer friedfertigen Beziehung der Kriegsgegner wiederherstellen. Dafür unter-
scheiden die Autoren anhand eines theologischen Vergebungsmodells sechs Bestand-
teile: basale vertrauensbildende Maßnahmen, Schuldanerkennung, Entschuldigung und 
Bedauern, Bestrafung, Vergebung sowie institutionelle Begnadigung.

Die Darstellung der Bestandteile folgt vornehmlich dem transitional justice-Ansatz, 
dem es zumeist um eine innergesellschaftliche Aussöhnung nach Bürgerkriegen oder 
autoritären Regimen geht. Da der Bezug zu Kriegshandlungen und zwischenstaatli-
chen Konfl ikten dabei nebensächlich ist, bleibt die Übertragbarkeit des Modells klä-
rungsbedürftig. Das theologische Vergebungsmodell sieht zudem primär freiwillige 
einseitige Handlungen von Einzelpersonen vor. Aus der Perspektive der Theorie des 
gerechten Krieges ist jedoch entscheidend, dass zum einen eine Entschuldigung oder 
Vergebung als freiwillige gerade nicht von der Gerechtigkeit verlangt werden kann. Es 
ist nicht ungerecht, wenn ein Opfer die Vergebung verweigert. Zum anderen ist es 
ebenfalls nicht ungerecht, dass frühere Kriegsparteien zunächst nicht mehr als einen 
distanziert nicht gewaltsamen Umgang miteinander haben wollen. Weitergehende po-
sitive Einstellungen wie Freundschaft können von der Gerechtigkeit nicht verlangt 
werden. Und selbst wenn, so wäre es nicht möglich, sie direkt herbeizuführen, denn 
solche Einstellungen sind typischerweise eher Nebeneffekte anderer Entwicklungen. 
Nimmt man schließlich den Vorschlag der Autoren ernst, dass die Kriegsparteien post 
bellum zur Versöhnung verpfl ichtet sind und eine Nichterreichung bestraft werden 
kann, dann ergäbe sich aus diesem Maximalismus eine äußerst lange Nachkonfl ikt-
phase, eine Abhängigkeit von einer nicht leitbaren Entwicklung sowie die große Wahr-
scheinlichkeit ungerechter post bellum-Perioden. Mit ihrer Bevorzugung des Wünsch-
baren vor dem Gerechten entfernen sich die Autoren von den Vorstellungen einer 
Theorie des gerechten Krieges.

Im dritten Aufgabenbereich der Bestrafung nehmen die Autoren bei den Fragen der 
Reparationen und der Verfolgung von Kriegsverbrechen merkwürdigerweise verschie-
dene Haltungen ein. Während Ersteres deutlich zukunftsorientiert betrachtet wird, 
bleibt Letzteres vergangenheitsorientiert. Bestrafung ist herkömmlicherweise der Be-
reich, in dem die Absicht der Theorie des gerechten Krieges, rechtliche Folgen an die 
ad-bellum-Gerechtigkeitsbestimmung anzuschließen, am deutlichsten ist. Ihrer An-
sicht nach sollten Reparationen als Teil des Versöhnungsprozesses verstanden werden 
und eine strafende Dimension enthalten. Ihre primäre Zukunftsorientierung betrifft 
auch das Bestrafungsmoment, das vor allem als spezielle und generelle Abschreckung 
konzipiert wird. Eine zusätzliche Strafabgabe wird dagegen von den Autoren nicht dis-
kutiert. Lediglich bei der Bestimmung der Reparationshöhe tritt das strafende Moment 
in den Vordergrund, da die Autoren diese nicht an den entstandenen Schäden, sondern 
an Art und Schwere des ad bellum-Verbrechens messen wollen. Bezüglich der Aufbrin-
gung der Reparationen vertreten die Autoren das Verantwortungsprinzip. Sie geben 
diesem jedoch eine weitere Bedeutung als üblich, insofern sie eine kollektive Verant-
wortlichkeit für möglich halten. Dadurch sind sie in der Lage, für eine Aufbringung 
über indirekte Steuern oder Handelserleichterungen zu argumentieren. Denn begrenzt 
man wie B. Orend die Leistungen auf die direkten Entscheidungsbeteiligten, so könnten 
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venerell ohl nıcht venügend Miıttel aufgebracht werden Unbeantwortet bleibt aller-
dings die Frage, wofür I1 Kompensatıonen zahlen sind für Kriegsschäden
Kriegskosten IC

Be1 der Ahndung Vo Kriegsverbrechen sind die utoren erstaunlicherweise nıcht
bereıt diese durch polıtische UOpportunitäten für die Sıcherung dauerhaften Frıe-
ens qualıifizieren Der Vorrang der Gerechtigkeit VOozxI der Stabilität erlaubt 1L1UI C1I1LC

Aufschiebung, nıcht C1II1LC Aussetzung der Bestrafung DIiese Wende der Argumenta-
UuCcnNn könnte allerdings 1L1UI durch die empirische Annahme rationalısıert werden A4SSs
die Strafverfolgung für dauerhatten Frieden törderlicher 1ST als dıe Nıchtvertol-
G UILS Interessant 1ST schliefßlich A4SSs siıch die utoren den autoreflexiven Aspekt
des LIAN DOSsL bellum Gedanken machen Ist be] der Bestrafung das LIAN DOSL bellum reflex1ıv
auf die aAd bellum und hello Regeln bezogen 111U55 uch C1II1LC Selbstbezüglich-
keit be1 der Bestrafung für Verstöfe DOSL bellum Regeln veben DIies Y-
ıch C1I1LC Posıitivierung der Normen und die Ex1istenz zuständıger Rechtsinstitutionen
VOI1A4AUS

Der viertie Arbeitsbereich 1ST der vesellschaftliche Wiederautbau Hıerzu zaählen die
utoren die Demilitarisierung, polıtische Reformen die Gewährleistung I1LLLEICI 1-
cherheıit und Rechtstaatlichkeit ökonomischen VWiıederaufbau, dıe co7z1ale Wiederein-
ylıederung und Betreuung Vo Soldaten bzw Flüchtlingen dıe Beseitigung VOo.  -

Kriegsmater1al Sie behandeln die Polizeireform ebenso WIC Regimewechsel
Marshallplan der die Raumung VOo.  - Landminen Ihr Maxımalısmus sıch ZU C 1

11CI1 eı1m vewaltigen Umfang der Zuständigkeiten des LIAN DOSL bellum Verantwortlich
dafür 1ST A4SSs die restauratıve Rückbezüglichkeıit gegenüber der Ausrichtung dem
vewünschten Endzustand dauerhatten Friedens den Hintergrund Hınzu
kommt uch A4SSs der für die Theorı1e des gerechten Krıeges zentrale Bezug ZuUuUrFr mılıt.
rischen Gewalt bzw ıhren Folgen teilweıise ALUS den Augen verloren wırd DiIe umfäng-
lıche Zuständigkeıt 1ST ohl uch das Resultat CINSCILHSEN Urijentierung Sp C71-
altall der Okkupatıion bzw des Irakkrıegs Der Maxımalismus resultiert ZU. anderen
uch daraus, A4SSs 5 1C Orends Präsumption für polıtische DOSL bellum Reformen noch
adurch überbieten A4SSs y1C iınhaltlıch C111 Verpflichtung ZuUuUrFr Herstellung VOo.  - allen
Bedingungen die für das menschliche Wohlergehen und C111 bedeutungsvolles Leben

sind postulieren Dieses 1e] 1ST cehr anspruchsvoll und WCI1IL überhaupt 1LL1UI

cehr langfristig erreichen Seine Rechtfertigung 1ST uch eher humanıtären Überle-
S UILSCIL als Gerechtigkeitsforderungen suchen

DiIie Verbindung Zur Theorie des verechten Krıeges wırd annn problematisch WCCI1I1

die utoren dıe Wiıederautbauverpflichtung PI1MAar dem Sieger zuschreiben Denn
schon dıe Tradıtion hat sıch ZEWE1LSDEIT alleın AUS der Tatsache des S1eges rechtliche Kon-
SCUUCHNZEN ziehen uch betrıifft das unterstellte Verantwortungsprinzıp nıcht AUS -

schlieflich die S1egerparteı Und 1ST nıcht VOo.  - vornhereıin klar A4SSs der unterlegene
Staat die Hauptkriegslasten tragen hat Die Theorıie des verechten Krıeges da-

der aAd bellum ungerechten Parte1ı die Hauptverantwortung Z unabhängig da-
VOo.  - ob y1C YESICHT der verloren hat S1ie knüpft venerell rechtliche Folgen die Unge-
rechtigkeıit Krıegs Sie veht ZU. e1l uch davon AU>S, A4SSs die ungerechte Parte1ı
1e] WEILLSCI der Lage 1ST Kriegshandlungen als notwendig und verhältnısmäfßig
rechtfertigen und vermehrt ungerechtfertigte Schäden herbeitührt DiIe utoren
verstehen das Verantwortungsprinzıp kausal als DOLLET'Y ATN yule und nıcht moralısc
SO I1 5 11 „ In destroyıng the infrastructure of alon and crippling 1ESs SA OLLOILLY
through Wal, CLE ıf OFTLE has zustified FEASOÖOFTES for domg S alon automatıcally A -

responsı1bilıty tor the of the vanquıshed“ 163) / Hervorhe-
bung VO och MIi1C dem hervorgehobenen Nebensatz verlassen 5 1C die Theorıie
des verechten Krıeges dıe herkömmlicherweise Schadenersatz 1L1UI für durch dıe ad heli-
Ium und hello Regeln nıcht verechttertigten Schäiden vorsieht Hat C1I1LC Parte1ı AUS -

reichende Gruünde ZuUuUrFr zwıischenstaatlichen Gewaltanwendung, annn sind damıt uch
die Wiırkungen dieser Gewaltanwendung berechtigt

Leıtet 111a  H die Verpflichtung ZU. Wiederautbau direkt ALUS dem Leıtprinzıp der rech-
ten Absıcht 4Ab spielt die Gerechtigkeit des Krıeges keine Rolle mehr Und da das
Prinzıp für alle Krıiegspartejen gleichermafßen olt MUSSIE uch die Pflicht vleichmäfßig
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generell wohl nicht genügend Mittel aufgebracht werden. Unbeantwortet bleibt aller-
dings die Frage, wofür genau Kompensationen zu zahlen sind: für Kriegsschäden, 
Kriegskosten etc.

Bei der Ahndung von Kriegsverbrechen sind die Autoren erstaunlicherweise nicht 
bereit, diese durch politische Opportunitäten für die Sicherung eines dauerhaften Frie-
dens zu qualifi zieren. Der Vorrang der Gerechtigkeit vor der Stabilität erlaubt nur eine 
Aufschiebung, nicht eine Aussetzung der Bestrafung. Diese Wende in der Argumenta-
tion könnte allerdings nur durch die empirische Annahme rationalisiert werden, dass 
die Strafverfolgung für einen dauerhaften Frieden förderlicher ist als die Nichtverfol-
gung. Interessant ist schließlich, dass sich die Autoren um den autorefl exiven Aspekt 
des ius post bellum Gedanken machen. Ist bei der Bestrafung das ius post bellum refl exiv 
auf die ad bellum- und in bello-Regeln bezogen, so muss es auch eine Selbstbezüglich-
keit bei der Bestrafung für Verstöße gegen post bellum-Regeln geben. Dies setzt natür-
lich eine Positivierung der Normen und die Existenz zuständiger Rechtsinstitutionen 
voraus.

Der vierte Arbeitsbereich ist der gesellschaftliche Wiederaufbau. Hierzu zählen die 
Autoren die Demilitarisierung, politische Reformen, die Gewährleistung innerer Si-
cherheit und Rechtstaatlichkeit, ökonomischen Wiederaufbau, die soziale Wiederein-
gliederung und Betreuung von Soldaten bzw. Flüchtlingen sowie die Beseitigung von 
Kriegsmaterial. Sie behandeln die Polizeireform ebenso wie einen Regimewechsel, einen 
Marshallplan oder die Räumung von Landminen. Ihr Maximalismus zeigt sich zum ei-
nen beim gewaltigen Umfang der Zuständigkeiten des ius post bellum. Verantwortlich 
dafür ist, dass die restaurative Rückbezüglichkeit gegenüber der Ausrichtung an dem 
gewünschten Endzustand eines dauerhaften Friedens in den Hintergrund tritt. Hinzu 
kommt auch, dass der für die Theorie des gerechten Krieges zentrale Bezug zur militä-
rischen Gewalt bzw. ihren Folgen teilweise aus den Augen verloren wird. Die umfäng-
liche Zuständigkeit ist wohl auch das Resultat einer einseitigen Orientierung am Spezi-
alfall der Okkupation bzw. des Irakkriegs. Der Maximalismus resultiert zum anderen 
auch daraus, dass sie Orends Präsumption für politische post bellum-Reformen noch 
dadurch überbieten, dass sie inhaltlich eine Verpfl ichtung zur Herstellung von allen 
Bedingungen, die für das menschliche Wohlergehen und ein bedeutungsvolles Leben 
nötig sind, postulieren. Dieses Ziel ist sehr anspruchsvoll und, wenn überhaupt, nur 
sehr langfristig zu erreichen. Seine Rechtfertigung ist auch eher in humanitären Überle-
gungen als in Gerechtigkeitsforderungen zu suchen.

Die Verbindung zur Theorie des gerechten Krieges wird dann problematisch, wenn 
die Autoren die Wiederaufbauverpfl ichtung primär dem Sieger zuschreiben. Denn 
schon die Tradition hat sich geweigert, allein aus der Tatsache des Sieges rechtliche Kon-
sequenzen zu ziehen. Auch betrifft das unterstellte Verantwortungsprinzip nicht aus-
schließlich die Siegerpartei. Und es ist nicht von vornherein klar, dass der unterlegene 
Staat die Hauptkriegslasten zu tragen hat. Die Theorie des gerechten Krieges weist da-
gegen der ad bellum ungerechten Partei die Hauptverantwortung zu, unabhängig da-
von, ob sie gesiegt oder verloren hat. Sie knüpft generell rechtliche Folgen an die Unge-
rechtigkeit eines Kriegs. Sie geht zum Teil auch davon aus, dass die ungerechte Partei 
viel weniger in der Lage ist, Kriegshandlungen als notwendig und verhältnismäßig zu 
rechtfertigen und somit vermehrt ungerechtfertigte Schäden herbeiführt. Die Autoren 
verstehen das Verantwortungsprinzip kausal als pottery barn rule und nicht moralisch. 
So sagen sie: „In destroying the infrastructure of a nation and crippling its economy 
through war, even if one has justifi ed reasons for doing so, a nation automatically as-
sumes responsibility for the economic recovery of the vanquished“ (163) [Hervorhe-
bung von M. F.]. Doch mit dem hervorgehobenen Nebensatz verlassen sie die Theorie 
des gerechten Krieges, die herkömmlicherweise Schadenersatz nur für durch die ad bel-
lum- und in bello-Regeln nicht gerechtfertigten Schäden vorsieht. Hat eine Partei aus-
reichende Gründe zur zwischenstaatlichen Gewaltanwendung, dann sind damit auch 
die Wirkungen dieser Gewaltanwendung berechtigt.

Leitet man die Verpfl ichtung zum Wiederaufbau direkt aus dem Leitprinzip der rech-
ten Absicht ab, so spielt die Gerechtigkeit des Krieges keine Rolle mehr. Und da das 
Prinzip für alle Kriegsparteien gleichermaßen gilt, müsste auch die Pfl icht gleichmäßig 
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verteılt se1n, wodurch die Zuschreibung verade ungeklärt bleibt. Ebenso könnten da-
durch uch Duritte der die iınternationale Gemennschaft 1n die Pflichtewerden.

Das Buch 1St. interessantesten, WCCI1I1 sıch die utoren Detauils kümmern, dıe
ub ersehen werden, und mıiıt Hılfe des Prinzıps der rechten Absıcht versuchen, elıne

umfiassende und kohärente Konzeption entwickeln. Leider chiefßit ıhr Maxımalıs-
111US weIıt ber das 1e] hınaus. FRANK

BERGER, DPETER L’ Dialog 7zwischen velıgiösen Tradıtionen 17 einem Zeitalter der Rela-
anatdt [Dialogue between Religi0us Tradıtıons 1n Age of Relativity t.> UÜber-
SETZUNSKCN VOo.  - Shivaun Heath und Evelyn YımmMer. Herausgegeben Vo Friedrich
Schweitzer. Tübiıingen: Mohr Sıiebeck 2011 174 S’ ISBEN Y4/58-3-16-150/797)_7

Wenn eın weltberüuhmter Professor, der se1n 40) Lebensjahr überschritten hat, den
Ausgangspunkt cse1nes akademiıschen Wirkens zurückkehrt, legt 1es durchaus elıne
Revısıon und eın esumee se1ner Posıition nahe In dieser Hınsıcht enttäuscht DPeter
Berger a nıcht, der anlässlich der Verleihung des Dr.-Leopold-Lucas-Preises 2010,
den dıe Evangelısch-T’heologische Fakultät der UnLversität Tübingen verg1bt, 1n dıe
Evangelische Akademıe Bad Boll zurückkehrte. Hıer ving 1954 und 1956 die ersten
wıissenschaftliche Schritte als coeben promovıerter Sozi0loge. Das vorliegende Bd.chen
veroöffentlicht die englische Preisrede mıiıt e1ıner parallelen, cehr velungenen und lebendi1-
IL deutschen Übersetzung SOW1e die ausführliche Ansprache des damalıgen Dekans
Friedrich Schweıtzer, ebenfalls zweısprachig. In ıhr umreılit I1 nıcht 1L1UI den Cha-
rakter des Preises SOWl1e das Leben und dıe Grundgedanken des Namensgebers, des
1941 durch Leo Baeck dıe Hochschule für die Wissenschaft des Judentums berutenen
Rabbiners Leopold Lucas, sondern stellt 1n knappen Zügen uch den inneren Zusam-
menhang der verschiedenen Aspekte des Werkes VOo.  - Wissenssoziologıe, Religions-
soz10logıe und theologisch-philosophische Arbeıiten heraus: die Angewıesenheıt des
menschlichen 2ASse1INs aut Sınn, Sınngebung und Sınnerfahrung.

Bedenkt ITLALIL, A4SSs siıch dıe Liste des cse1t 19/4 vergebenen Preıises W1e eın durchaus
interrelig1Öses Who’s whi: eher lıberaler Denker des O Jhdts lest Vo Michael \Wal-
ZOY ber AÄAnnemarıe Schimmel bıs arl Rahner der VOo.  - Rıchard Vo Weizsäcker
ber Shalom Ben-Chorıin bıs zZzu Dalaı Lama und A4SSs das 1e] des Preises 1ST, DPer-
sönliıchkeiten auszuzeichnen, dıe „ ZUFF Förderung der Beziehungen zwıischen Menschen
und Völkern wesentlich beigetragen und sıch durch Veröffentlichungen die Verbrei-
(ung des Toleranzgedankens verdient vemacht haben“ (97)’ oscherlich vul 1n
dieses Profil tormuliert doch als Anlıegen der ede 1n cschwer wıder-
sprechender Allgemeinheıt, „dıe Toleranz zwıschen relıg1ösen Tradıtıonen tördern“
(9 Dem Leser entfaltet sıch dieses Anlıegen 1n rel erundlegenden Schritten:

In rückblickender kritischer 1stanz der Vo ıhm allerdings schon früh skeptisch
betrachteten Säkularısierungsthese charakterisiert das vegenwärtige Zeitalter als eın
Zeıutalter der Relatıvität (relatıvity) (1 1—31) Wenn Modernität eben nıcht den Rückgang
der Religion, cehr ohl ber die unausweichliche und VOo.  - jedem hautnah erlebte Plura-
lısıerung relig1öser Bezuge mıiıt siıch bringt, bedeutet 1es 1n iındıyıdueller Hınsıcht elıne
Relativierung relıg1öser Überzeugung 1mM Sınne der Nıichtselbstverständlichkeıit relig1Ö-
SC Zugehörigkeıt. Institutionell bedeutet 1es dıe Verwandlung der Kırche(n) 1n tre1i-
willige Verbände (voluntar'y assOCLatLONS). verbindet dıe Beschreibung mıt e1ıner pos1-
t1ven Wertung der Siıtuation: Relig1ös cSe1n bedeutet L1U. elıne Entscheidung
treffen.

In eınem zweıten Schritt beschreibt We1 möglıche Haltungen, aut dıe Sıtuation der
Relativıtät, dıe die Chance, ber uch die Last der Entscheidung mıt siıch bringt,
agıeren: Relatıvyvismus und Fundamentalismus —4 Originellerweise ckızzıiert 1n
Bezug auf den Relatıvismus elıne theologische Posıtion (John Hiıck) und erwähnt 1n Be-
ZUS aut den Fundamentalismus die Möglichkeıt e1nes nıcht relıg1ösen, säkularıstischen
Fundamentalısmus. Beide Haltungen, die AaZu dienen, elıne kohärente Sınnstruktur 1mM
Leben herzustellen, können noch eınmal 1n Bezug auf die Reichweıite dıfferieren, Je
Nac.  em, ob S1e die VESAMLE Gesellschatt der 1LL1UI elıne (sruppe anzılelen. Grundsätzlich
ber das 1St. die These B.ıs 1n diesem zweıten Schritt sınd S1e siıch ahnlicher, als I1  b
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verteilt sein, wodurch die Zuschreibung gerade ungeklärt bleibt. Ebenso könnten da-
durch auch Dritte oder die internationale Gemeinschaft in die Pfl icht genommen werden.

Das Buch ist am interessantesten, wenn sich die Autoren um Details kümmern, die 
sonst übersehen werden, und mit Hilfe des Prinzips der rechten Absicht versuchen, eine 
umfassende und kohärente Konzeption zu entwickeln. Leider schießt ihr Maximalis-
mus weit über das Ziel hinaus. M. Frank

Berger, Peter L., Dialog zwischen religiösen Traditionen in einem Zeitalter der Rela-
tivität [Dialogue between Religious Traditions in an Age of Relativity <dt.>]. Über-
setzungen von Shivaun Heath und Evelyn Krimmer. Herausgegeben von Friedrich 
Schweitzer. Tübingen: Mohr Siebeck 2011. 124 S., ISBN 978-3-16-150792-2.

Wenn ein weltberühmter Professor, der sein 80. Lebensjahr überschritten hat, an den 
Ausgangspunkt seines akademischen Wirkens zurückkehrt, so legt dies durchaus eine 
Revision und ein Resümee seiner Position nahe. In dieser Hinsicht enttäuscht Peter L. 
Berger (= B.) nicht, der anlässlich der Verleihung des Dr.-Leopold-Lucas-Preises 2010, 
den die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Tübingen vergibt, in die 
Evangelische Akademie Bad Boll zurückkehrte. Hier ging er 1954 und 1956 die ersten 
wissenschaftliche Schritte als soeben promovierter Soziologe. Das vorliegende Bd.chen 
veröffentlicht die englische Preisrede mit einer parallelen, sehr gelungenen und lebendi-
gen deutschen Übersetzung sowie die ausführliche Ansprache des damaligen Dekans 
Friedrich Schweitzer, ebenfalls zweisprachig. In ihr umreißt jener nicht nur den Cha-
rakter des Preises sowie das Leben und die Grundgedanken des Namensgebers, des 
1941 durch Leo Baeck an die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums berufenen 
Rabbiners Leopold Lucas, sondern stellt in knappen Zügen auch den inneren Zusam-
menhang der verschiedenen Aspekte des Werkes von B. – Wissenssoziologie, Religions-
soziologie und theologisch-philosophische Arbeiten – heraus: die Angewiesenheit des 
menschlichen Daseins auf Sinn, Sinngebung und Sinnerfahrung.

Bedenkt man, dass sich die Liste des seit 1974 vergebenen Preises wie ein durchaus 
interreligiöses Who’s who eher liberaler Denker des 20. Jhdts. liest – von Michael Wal-
zer über Annemarie Schimmel bis zu Karl Rahner oder von Richard von Weizsäcker 
über Shalom Ben-Chorin bis zum Dalai Lama – und dass das Ziel des Preises ist, Per-
sönlichkeiten auszuzeichnen, die „zur Förderung der Beziehungen zwischen Menschen 
und Völkern wesentlich beigetragen und sich durch Veröffentlichungen um die Verbrei-
tung des Toleranzgedankens verdient gemacht haben“ (97), so passt B. sicherlich gut in 
dieses Profi l – formuliert er doch als Anliegen der gesamten Rede in schwer zu wider-
sprechender Allgemeinheit, „die Toleranz zwischen religiösen Traditionen zu fördern“ 
(9). Dem Leser entfaltet sich dieses Anliegen in drei grundlegenden Schritten:

In rückblickender kritischer Distanz zu der von ihm allerdings schon früh skeptisch 
betrachteten Säkularisierungsthese charakterisiert B. das gegenwärtige Zeitalter als ein 
Zeitalter der Relativität (relativity) (11–31). Wenn Modernität eben nicht den Rückgang 
der Religion, sehr wohl aber die unausweichliche und von jedem hautnah erlebte Plura-
lisierung religiöser Bezüge mit sich bringt, bedeutet dies in individueller Hinsicht eine 
Relativierung religiöser Überzeugung im Sinne der Nichtselbstverständlichkeit religiö-
ser Zugehörigkeit. Institutionell bedeutet dies die Verwandlung der Kirche(n) in frei-
willige Verbände (voluntary associations). B. verbindet die Beschreibung mit einer posi-
tiven Wertung der Situation: Religiös zu sein bedeutet nun, eine Entscheidung zu 
treffen. 

In einem zweiten Schritt beschreibt B. zwei mögliche Haltungen, auf die Situation der 
Relativität, die die Chance, aber auch die Last der Entscheidung mit sich bringt, zu re-
agieren: Relativismus und Fundamentalismus (31–45). Originellerweise skizziert er in 
Bezug auf den Relativismus eine theologische Position (John Hick) und erwähnt in Be-
zug auf den Fundamentalismus die Möglichkeit eines nicht religiösen, säkularistischen 
Fundamentalismus. Beide Haltungen, die dazu dienen, eine kohärente Sinnstruktur im 
Leben herzustellen, können noch einmal in Bezug auf die Reichweite differieren, je 
nachdem, ob sie die gesamte Gesellschaft oder nur eine Gruppe anzielen. Grundsätzlich 
aber – das ist die These B.s in diesem zweiten Schritt – sind sie sich ähnlicher, als man 


